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wicklung, untersucht die m. S. die 
Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung 
und des Wirkens von Staat und 
Recht, die Wechselwirkungen zwi
schen ihren strukturellen Elementen 
sowie zu Staat und Recht als Gan
zem, zwischen Staat und Recht und 
der —► Politik, der —► Ökonomie, der 
—*■ Moral und anderen gesellschaftli
chen Bewußtseinsformen und Er
scheinungen. Sie untersucht die Wir
kung von Staat und Recht in der Ge
sellschaft, ihre materielle Bedingt
heit und ihren Einfluß auf die gesell
schaftliche Entwicklung. Als Zweig 
der Gesellschaftswissenschaften un
tersucht die m. S. die staatlich-recht
liche Organisation als spezifische 
Erscheinung der Klassengesell
schaft. Das theoretisch-weltan
schauliche und methodische Funda
ment der m. S. ist der dialektische 
und historische Materialismus, auf 
dessen Grundaussagen sie sich stützt 
und der gewährleistet, daß ihre Aus
sagen von konsequenter Parteilich
keit und strenger Objektivität ge
prägt sind. Während jedoch der hi
storische Materialismus die Gesell
schaft als Ganzes — und darin einge
schlossen Staat und Recht — unter
sucht, sind Staat und Recht als spezi
fische gesellschaftliche Erscheinung 
Forschungsobjekt der m. S. Die 
m. S. in den sozialistischen Ländern 
befaßt sich in erster Linie mit der ob
jektiv bedingten wachsenden Rolle 
von Staat, —► sozialistischer Demo
kratie und Recht bei der Festigung 
der politischen Macht der Arbeiter
klasse und ihrer Bündnispartner und 
der weiteren Entfaltung der soziali
stischen Gesellschaftsordnung. Es ist 
ihre Aufgabe, in den sozialistischen 
Ländern wissenschaftliche Grundla
gen zur effektiven Leitung und zum 
wirksamen Schutz des sozialisti
schen und kommunistischen Auf
baus mit Hilfe des Staates und des 
Rechtes erarbeiten zu helfen sowie 
einen Beitrag zur ideologisch-weit- 
anschaulichen Erziehung sozialisti
scher Persönlichkeiten zu leisten,

zur Verbesserung der Arbeit der 
Volksvertretungen, ihrer Abgeord
neten und ihres Leitungsapparates, 
zur Vervollkommnung der Gesetz
gebung und der Verwirklichung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit in al
len Lebensbereichen, zur Aus- und 
Weiterbildung entsprechender Füh
rungskräfte der Gesellschaft und zur 
Erzeugung eines hohen Staats- und 
Rechtsbewußtseins unter breiten 
Kreisen der Bevölkerung beizutra
gen. Die m. S. gehört zum politisch- 
ideologischen Überbau der soziali
stischen Gesellschaft und bildet 
einen wichtigen Bestandteil der wis
senschaftlichen —<• Weltanschauung 
der Arbeiterklasse; Wissenschaft
lichkeit und Parteilichkeit bilden in 
ihr eine Einheit. Sie ist ein wichtiges 
theoretisches Instrument der von der 
marxistisch-leninistischen Partei ge
führten Arbeiterklasse zur Schaf
fung und Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft, in der Klassen
auseinandersetzung mit dem Impe
rialismus und seiner Ideologie. Ihre 
weitere Entwicklung vollzog und 
vollzieht sich in konsequenter Aus
einandersetzung mit bürgerlichem 
Staats- und Rechtsdenken. Die m. S. 
stellt ein System von Erkenntnissen 
und Verallgemeinerungen dar und 
gliedert sich daher in verschiedene 
Disziplinen. Unter ihnen kann man 
folgende Gruppen unterscheiden: 
die allgemeine Theorie des Staates 
und des Rechts sowie die Staats-Mnd 
Rechtsgeschichte, die Rechtszweig
wissenschaften, die Wissenschaften, 
die sich mit ausländischem Recht be
fassen, und die Spezial- und Hilfs
wissenschaften. Die allgemeine 
Staats- und Rechtstheorie nimmt 
einen besonderen Platz im System 
der m. S. insofern ein, als sie die all
gemeinen Gesetzmäßigkeiten von 
Staat und Recht als Ganzem unter
sucht und theoretische Grundlagen 
für alle ihre Disziplinen schafft. Zum 
Gegenstand ihres Forschens gehört 
die Analyse des Staats- und Rechts
bewußtseins und damit auch des


